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Informationen zur Prämienverbilligung 2023
Die Antragsformulare wurden Ende Februar den bezugsberechtigten Personen, welche per  

1. Januar 2023 den gesetzlichen Wohnsitz in Münchwilen hatten, zugestellt.

Anspruchsberechtigung
Für die Berechtigung massgebend 
sind die persönlichen Verhältnisse 
am 1. Januar 2023 (Ausnahmen: 
KurzaufenthalterInnen und Grenz-
gängerInnen). Nach diesem Stichtag 
Geborene sowie aus dem Ausland 
oder einem anderen Kanton zuzie-
hende Personen sind erst im Folgejahr 
bezugsberechtigt. Bei BezügerInnen 
von Ergänzungsleistungen wird die 
EL-Prämienpauschale durch das So-
zialversicherungszentrum Thurgau 
(SVZ TG) monatlich direkt an die 
Krankenkasse überwiesen. In diesem 
Fall ist keine Anmeldung mehr ein-
zureichen. 

Berechnungsgrundlage
Grundlage für die Berechnung der 
Prämienverbilligung 2023 ist die pro-
visorische Steuerrechnung 2022 per 
Stichtag 31. Dezember 2022. Massge-
bend ist die einfache Steuer der satz-
bestimmenden Faktoren. Lassen sich 
für die Prämienverbilligung 2023, 
gestützt auf die definitive Steuer-
veranlagung 2023, verschlechterte 
wirtschaftliche Verhältnisse nach-
weisen, so können die betreffenden 

Personen innert 60 Tagen nach Er-
halt der Schlussrechnung eine Neu-
bemessung der Prämienverbilligung 
bei der Krankenkassen-Kontrollstelle 
verlangen. Bei GrenzgängerInnen 
und KurzaufenthalterInnen wird das 
im Jahr 2023 in der Schweiz erzielte 
Einkommen und bei IPV-berechtig-
ten Familienmitgliedern zusätzlich 

das ausländische Einkommen und 
Vermögen kaufkraftbereinigt.

Ablauf
Die Gemeinden ermitteln per 1. Ja-
nuar 2023 die bezugsberechtigten 
Personen. Die Antragsformulare 
wurden anfangs März versendet. Die 
Krankenkassen-Kontrollstelle bittet 

die Bezugsberechtigten das Antrags-
formular komplett auszufüllen und 
zu unterschreiben. Falls die Kran-
kenkasse nicht mit der aufgedruck-
ten Krankenkasse übereinstimmt 
oder keine eingetragen ist, benötigt 
die Krankenkassen-Kontrollstelle 
zusätzlich eine Kopie der Kranken-
kassenversicherungspolice gültig ab 
1. Januar 2023. Das Formular muss 
innerhalb von 30 Tagen seit Empfang 
an die Krankenkassen-Kontrollstelle 
Münchwilen retourniert werden.
KurzaufenthalterInnen müssen ihren 
Anspruch spätestens 30 Tage vor ihrer 
Abreise ins Ausland bzw. vor Ablauf 
der Aufenthaltsbewilligung bei der 
Gemeinde unter Vorweisung des 
Versicherungsausweises und Nach-
weis der Prämienbeitragszahlungen 
geltend machen. GrenzgängerInnen 
haben ihren Antrag auf Prämienver-
billigung bis 31. Dezember 2023 bei 
derjenigen Gemeinde zu beantragen, 
wo ihr Arbeitgeber seinen Sitz hat.

Auszahlungen
Jeweils anfangs Monat, erstmals ab 
Juli 2023, erfolgt die Auszahlung 
durch das Sozialversicherungszent-

rum Thurgau an die Krankenkasse 
der Bezugsberechtigten. Die Gut-
schrift wird vorgängig durch eine 
Zahlungsmitteilung angezeigt.

Weitere Informationen
Der Anspruch auf Prämienverbil-
ligung 2023 aufgrund der vorjähri-
gen provisorischen Steuerrechnung 
verfällt am 31. Dezember 2023. 
Wenn das Formular nicht fristge-
recht eingereicht wurde, kann auch 
keine Neubemessung aufgrund der 
Schlussrechnung verlangt werden. 
Sollten Sie von Ihrer Wohngemeinde 
im Frühjahr keinen Antrag erhalten 
haben und sind Sie der Meinung, dass 
Sie aufgrund Ihrer Steuerfaktoren 
zum Bezug der Prämienverbilligung 
berechtigt sind, melden Sie sich bis 
spätestens 31. Dezember 2023 bei der 
Wohngemeinde, in der Sie am 1. Ja-
nuar 2023 den Wohnsitz hatten. Diese 
Gemeinde wird Ihr Gesuch prüfen 
und Sie über das Ergebnis orientieren. 
Für weitere Fragen zur Prämienver-
billigung wenden Sie sich bitte an die 
Krankenkassen-Kontrollstelle Mün-
chwilen (Tel. 071 969 11 20).
 Einwohnerdienste n

Prämienverbilligung für Erwachsene 
Es gelten drei Abstufungen:
Einfache Steuer zu 100 Prozent 
in Franken

Prämienverbilligung 2023
in Franken

bis 400.00 2868.00
bis 600.00 2148.00
bis 800.00 1428.00

Für Personen, die ein steuerbares Vermögen aufweisen, wird keine  
Prämienverbilligung entrichtet.

Prämienverbilligung für Kinder 
Prämienverbilligung für Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr  
(Jahrgänge 2005 bis 2022) beträgt: 

Einfache Steuer zu 100 Prozent 
in Franken

Prämienverbilligung 2023
in Franken

bis   1600.00 1008.00

In der Schweiz nach dem KVG obligatorisch versicherte Kinder, deren Eltern 
ein steuerbares Vermögen ausweisen, erhalten keine Prämienverbilligung.

Sport- und Kultur; Gemeindeduell
Liebe Münchwiler Bevölkerung
Auch dieses Jahr werden wir als Ge-
meinde am Coop-Gemeindeduell von 
schweiz.bewegt teilnehmen, ganz nach 
dem Motto jede Minute zählt.
Zusammen mit unseren regionalen 
Vereinen werden wir den ganzen 
Monat Mai hindurch diverse Bewe-
gungsanlässe organisieren, damit 
wir gemeinsam möglichst viele Be-
wegungsminuten sammeln können. 
Dabei mitmachen werden – um nur 
einige zu nennen – der Turnverein 
Münchwilen, der FC Münchwilen, 
die Pfadi Hinterthurgau und auch 
die Feuerwehr Region Münchwilen. 
Unser Ziel ist es, als Gemeinde eine 
Platzierung unter den ersten acht zu 
erreichen. Der Startschuss für diesen 
einmonatigen Event wird am 1. Mai 
mit unserer Maiwanderung fallen.
Sie können auch privat Minuten sam-
meln; laden Sie dazu einfach die App 
«Coop Gemeinde Duell» herunter 
und sammeln Sie Minuten für unser 

Gemeindeduell. Haben Sie vielleicht 
Ideen für einen Anlass, damit wir ge-
meinsam Minuten sammeln können? 
Gerne können Sie uns diese zustellen 
per Mail an susanne.hagen@muen-
chwilen.ch, dann können wir den 
Event für Sie erfassen und aufschalten, 
so dass alle davon erfahren.
Wir von der Kultur- und Sportkom-
mission freuen uns auf den Event 
mit Ihnen und hoffen auf viele Bewe-
gungsminuten.

 Sport- und Kulturkommission n

Änderung der Öffnungszeiten 
Auf Grund einer rückläufigen Nutzung der Freitagabendausleihe, haben wir uns 
dazu entschlossen, unsere Öffnungszeiten versuchshalber bis Ende 2023 
wie folgt abzuändern:
Neu: 
Mittwoch,  18 bis 20 Uhr (vorher 16 bis 18.30 Uhr) und
Freitag,  16 bis 18.30 Uhr (vorher 18 bis 20 Uhr).
Die Zeiten sind ab Mittwoch, 12. April gültig.
Wir hoffen, dass diese Änderungen eher den Kundenwünschen entspricht und 
freuen uns auf Ihren Besuch.
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 Das Bibliotheksteam

Was ist WPO-Impuls?
Regionale Unternehmen treffen auf 
Nachwuchskräfte und Studierende 
aus der Region. Die Unternehmen 
präsentieren den Teilnehmenden 
eine Innovation möglichst erleb-
nisorientiert an sogenannten In-
novation Islands. Die Nachwuchs-
kräfte können mit den Unterneh-
men diskutieren, fachsimpeln und 
netzwerken. Am Ende wählen die 
Nachwuchskräfte in einer Live-Ab-
stimmung die beste Innovation der 

Region. Der Event geht im CUBIC 
Innovation Campus der Firma Büh-
ler, Branding-Partnerin von WPO, 
über die Bühne.
WPO-Mitgliedgemeinden: Wil, 
Uzwil, Jonschwil, Kirchberg, Lütis-
burg, Oberbüren, Niederbüren, Zu-
zwil, Niedehelfenschwil, Oberuzwil, 
Rickenbach, Wilen, Braunau, Bett-
wiesen, Tobel-Tägerschen, Sirnach, 
Münchwilen, Eschlikon, Fischingen, 
Aadorf, Wängi, Lommis, Wängi.

WPO-Impuls zum Dritten: Unternehmen können  
sich jetzt mit ihren Innovationen bewerben

WPO-Impuls geht in die dritte Runde: Am 14. September krönt WPO wiederum im  
CUBIC der Firma Bühler die beste Innovation der Region. Firmen und Gemeinden aus  

dem Perimeter der Regio Wil können sich ab sofort mit ihrer Innovation bewerben.

«Anlässe wie WPO-Impuls sind sehr 
wichtig. Es entsteht ein Networking-
Effekt und man sieht, was andere 
Unternehmen auf dem Weg bis zur 
Innovation machen», sagt Pascal 
Schwarz, CEO der FLAWA AG und 
Sieger des zweiten WPO-Impuls 
2022. Sein Unternehmen räumte mit 
einem intelligenten Notfallkoffer den 
Titel «Beste Innovation der Region» 
ab. Doch nicht nur dem Gewinner-
Unternehmen hat der Event Spass 
gemacht: Auch die anderen Unter-
nehmen wussten die Plattform für 
ihre Innovationen zu schätzen und 
empfehlen den Firmen aus der Region 
in Videostatements, sich mit einer In-
novation für WPO-Impuls 2023 am 
14. September zu bewerben. Dies ist 
ab sofort via wirtschaftsportal-ost.
ch/aktuell/wpoimpuls2023/ möglich. 
Bewerbungen können bis Ende Mai 
eingereicht werden. 

Innovation verschiedener Natur
Die Innovationen können verschie-
dener Natur sein: Von speziellen 
Verfahren, über einzigartige Dienst-
leistungen bis hin zu Produkt- oder 
Prozessinnovationen ist bei WPO-
Impuls alles willkommen. Bei der An-
meldung der Firmen entscheidet nicht 
das Kriterium «de Gschneller isch de 
Gschwinder», sondern WPO trifft 
aus allen fristgerecht eingegangenen 
Bewerbungen die Auswahl der glück-
lichen Teilnehmenden. Dabei achtet 
WPO darauf, dass ein guter Mix aus 
vertretenen Unternehmen, Branchen 
und Innovationsarten entsteht – auch 
hinsichtlich der geografischen Vertei-
lung. Eine Mitgliedschaft bei WPO 
ist keine zwingende Voraussetzung: 

Entweder hat das Unternehmen den 
Firmensitz in einer der 23 WO-Mit-
gliedgemeinden oder ist selbst direk-
tes Mitglied von WPO.

Wiederum ein junges Zielpublikum
Auch beim dritten WPO-Impuls soll 
jungen Fachkräften und Studierenden 

die Innovationskraft unserer Region 
vor Augen geführt und der Austausch 
mit Unternehmen gefördert werden. 
Daher sollten die Teilnehmenden, die 
nach den Sommerferien intensiv ge-
sucht werden, idealerweise nicht älter 
als 40 Jahre sein.
 n




